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fenG. 1967 zuständigen Behörden entschieden haben, ist der Be-
schwerdeführer in seinem verfassungs gesetzlich gewährleisteten
Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nicht verletzt
worden.

Was schließlich die Behauptung des Bes.chwerdeführers betrifft,
in dem durch Art. 18 B-VG. garantierten Recht verletzt worden zu
sein, ist darauf zu verweisen, daß nach der ständigen Rechtsprechung
des Verfassungsgerichtshofes aus der Vorschrift des Art. 18 B-VG.
ein subjektives öffentliches Recht nicht abgeleitet werden kann (Erk.
Slg. Nr. 4395/1963 u. a.).

Zuammenfassend ergibt sich, daß der Beschwerdeführer in keinem
verfassungs gesetzlich gewährleisteten Recht verletzt worden ist. Die
Beschwerde war daher abzuweisen.
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Gewerbliche Selbständigen-Pensions versicherungs gesetz, BGBI.
Nr. 292/1957; keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen
§ 2 Abs. 1 Z. 1 oder § 3 Abs. 1 Z. 1 und Z. 5 bis 7; denkmögliche
Anwendung dieser Bestimmungen; zur Auslegung des § 3 Abs. 1
Z. 6; die Sozialversicherung wird von dem Grundgedanken
getragen, daß die Angehörigen eines Berufsstandes eine
Riskengemeinschaft bilden, in der der Versorgungsgedanke im
Vordergrund steht, der den Versicherungsgedanken in der
Ausprägung der Vertragsversicherung zurückdrängt; der
Grundsatz der Äquivalenz gilt für die Sozialversicherung nicht;
da die in der Sozialversicherung Pflichtversicherten eine Risken-
gemeinschaft bilden, muß in Kauf genommen werden, daß es
in manchen Fällen trotz bestehender Versicherungspflicht zu

keinem Rentenanfall kommt.
B-VG.; zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit bereits aufge-
hobener gesetzlicher Bestimmungen ist der Verfassungs-

gerichtshof nicht zuständig (Art. 140).
Keine Verletzung des Gleichheitsrechtes oder des Eigentums-

rechtes
Erk. v. 26.September 1969,B 351/68

DieBeschwerdewird abgewiesen.
Der Antrag, auszusprechen, daß die Pensionsversicherungsanstalt der

gewerblichen Wirtschaft für Kärnten verhalten ist, die gesamten bisher
von der BeschwerdeführerinLudmilla S. zur Zahlung gebrachten Beiträge
zur Pßichtversicherungnach dem GSPVG.binnen 14 Tagen bei sonstiger
Zwangsfolgezurückzuerstatten,wird zurückgewiesen.
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Entscheidungsgründe :
1. Die Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft,

Außenstelle Kärnten, hat mit Bescheid vom 1. Dezember 1966 auf
Grund des Antrages der Beschwerdeführerin festgestellt, daß diese
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 GSPVG., BGBLNr. 292/1957, in der geltenden
Fassung, im Jahre 1961 vom 1. Mai bis 30. September, in den Jahren
1962, 1963 und 1964 vom 1. März bis 31. Oktober, im Jahre 1965 vom
1. März bis 30. September und im Jahre 1966 vom 1. Mai bis 30. Sep-
tember der Versicherungs- und Beitragspflicht unterlag, bzw. weiter-
hin vom 1. Mai bis 30. September jeden Jahres der Versicherungs-
und Beitragspflicht nach dem bezogenen Bundesgesetz unterliegt.
Mit den im Instanzenzug ergangenen Bescheiden des Landeshaupt-
mannes von Kärnten vom 26. Juni 1967 und des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 25. September 1968 wurde dem Einspruch
bzw. der Berufung der Beschwerdeführerin keine Folge gegeben und
der Bescheid aus seinen zutreffenden Gründen bestätigt. Die Be-
schwerdeführerin behauptet, durch diesen Bescheid in ihren verfas-
sungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit aller Staats-
bürger vor dem Gesetz sowie auf Unverletzlichkeit des Eigentums
verletzt worden zu sein. Sie begehrt weiters, der Verfassungsgerichts-
hof wolle aussprechen, daß die Pensionsversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft verpflichtet ist, der Beschwerdeführerin bin-
nen 14 Tagen bei sonstigem Zwang die bisher von ihr eingezahlten
Beiträge zur Pflichtversicherung nach dem GSPVG. zurückzuerstatten.

Der Verfassungsgerichtshof hat darüber erwogen:
H. Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Gleichheit

aller Staatsbürger vor dem Gesetz wird nach der ständigen Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofes durch den Bescheid einer
Verwaltungsbehörde verletzt, wenn sich der Bescheid auf ein Gesetz
stützt, das gegen den auch den Gesetzgeber bindenden Gleichheits-
grundsatz verstößt, und daher aus diesem Grunde verfassungswidrig
ist, oder wenn die Behörde bei Erlassung des Bescheides willkürlich
vorgegangen ist (Erk. Slg. Nr. 5204/1966 u. a.).

Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß die Behörde will-
kürlich vorgegangen sei. Auch im Verfahren sind keine Anhalts-
punkte dafür hervorgekommen.

Die Beschwerdeführerin behauptet aber, daß § 2 Abs. 1 Z. 1 und
§ 3 Abs. 1 Z. 4 GSPVG. gegen den Gleichheitsgrundsatz und den
Grundsatz der Unverletzlichkeit des Eigentums verstoßen und daher
verfassungswidrig seien.

Zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist festzustellen,
daß die Sozialversicherung von dem Grundgedanken getragen wird,
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daß die Angehörigen eines Berufsstandes eine Riskengemeinschaft
bilden, in der der Versorgungsgedanke im Vordergrund steht, der
den Versicherungsgedanken in der Ausprägung der Vertragsversiche-
rung zurückdrängt. Uberhaupt ist der Gedanke der Beschwerde über
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Beiträgen und Leistun-
gen in der Sozialversicherung verfassungs rechtlich verfehlt. In sei-
nem Erk. Slg. Nr. 3670/1960 hat der Verfassungsgerichtshof die Auf-
fassung abgelehnt, daß der Grundsatz der Äquivalenz für die Sozial-
versicherung gilt (Erk. Slg. Nr. 4714/1964). Hinsichtlich des von der
Beschwerdeführerin als verfassungsrechtlich bedenklich angesehenen
§ 2 Abs. 1 Z. 1 GSPVG. hat der Verfassungsgerichtshof im Zusam-
menhang mit § 3 Abs. 1 Z. 7 GSPVG. ausgesprochen, daß die Rege-
lung im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetz nicht verfassungsrechtlich bedenklich ist (Erk. Slg.
Nr. 3723/1960). Die im § 2 GSPVG. vorgenommene Abgrenzung der
Pflichtversicherung sei durchaus sachlich. Die in· der Sozialversiche-
rung.. Pflichtversicherten bilden eine Riskengemeinschaft. Daraus er-
gebe sich, daß es in Kauf genommen werden müsse, daß es in man-
chen Fällen trotz bestehender Versicherungspflicht zu keinem Renten-
anfall kommt. - Der Verfassungsgerichtshof sieht sich nicht veran-
laßt, von seiner bisherigen Rechtsprechung zu § 2 Abs. 1 Z. 1 GSPVG.
abzugehen.

Die Beschwerdeführerin bezeichnet auch § 3 Abs. 1 Z. 4 GSPVG.
als verfassungsrechtlich bedenklich. Hiezu ist nur zu bemerken, daß
§ 3 Abs. 1 Z. 4 durch Art. I Z. 1 der 16. GSPVG.-Novelle, BGBL
Nr. 68/1967, mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1967 aufgehoben worden
ist. Zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit bereits aufgehobener
gesetzlicher Bestimmungen ist jedoch der Verfassungsgerichtshof
nicht zuständig (Erk. Slg. Nr. 4317/1962 u. a.). Es sei jedoch bemerkt,
daß auch gegen die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 Z. 1 und Z. 5
bis 7 GSPVG. Bedenken nicht entstanden sind (vgl. Erk. Slg. Nr. 43311
1962, 4376/1963, 5204/1966 sowie das bereits oben zitierte Erk. Slg.
Nr. 372311960).

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich der angefochtene Be-
scheid auf eine verfassungsrechtlich einwandfreie Rechtsgrundlage
stützt. Da nun im Zuge des Verfahrens ein willkürliches Verhalten
der Behörde nicht hervorgekommen ist, wurde die Beschwerdeführerin
durch den angefochtenen Bescheid in ihrem verfassungs gesetzlich
gewährleisteten Gleichheitsrecht nicht verletzt.

IH. Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Unver-
letzlichkeit des Eigentums wird durch den Bescheid einer Verwal-
tungsbehörde verletzt, wenn der einen Eingriff in das Eigentum ver-



Nr. 6015. Erk. v. 26.September 1969,B 351/68 523
fügende Bescheid gesetzlos ergangen ist, oder wenn er sich auf ein
verfassungswidriges Gesetz stützt, sowie wenn das Gesetz denkun-
möglich herangezogen wurde (Erk. Slg. NI. 5429/1966 u. a.).

Der angefochtene Bescheid ist nicht gesetzlos ergangen, denn
er stützt sich auf § 2 Abs. 1 Z. 1 und § 3 GSPVG. Da, wie oben aus-
geführt, verfassungsrechtliche Bedenken gegen die genannten Be-
stimmungen des GSPVG. nicht bestehen, könnte eine Verletzung
des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes nur
durch denkunmögliche Anwendung der genannten gesetzlichen Be-
stimmungen erfolgt sein.

Die Beschwerdeführerin hat nun sowohl im Verwaltungsverfahren
als auch in der Beschwerde vorgebracht, daß die Ausnahmebestim-
mung des § 3 Abs. 1 Z. 6 GSPVG. gegeben sei. Dieser Ausnahmetat-
bestand sei gegeben, wenn jemand in einem aufrechten öffentlichen
Dienstverhältnis stehe, aus dem ihm die Anwartschaft auf Ruhe- und
Versorgungsgenuß zustehe. Als Ehegattin eines in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Landesbeamten besitze die
Beschwerdeführerin schon jetzt ein Anwartschaftsrecht auf den Ver-
sorgungsgenuß.

Demgegenüber hat der Landeshauptmann in seinem Bescheid
vom 26. Juni 1967 darauf verwiesen, daß sich § 3 Abs. 1 Z. 6 GSPVG.
nur auf den pragmatisierten Beamten oder den in einem unkünd-
baren privatrechtlichen Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft stehenden Bediensteten, nicht aber auf dessen Witwe
beziehe. Der Bundesminister hat in seinem Bescheid die Gründe des
Bescheides des Landeshauptmannes übernommen.

Diese Auslegung des § 3 Abs. 1 Z. 6 GSPVG. entspricht jedenfalls
dem Wortlaut des Gesetzes. Von einer denkunmöglichen Auslegung
kann daher nicht gesprochen werden. Somit ist die Beschwerdefüh-
rerin auch nicht in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht
auf Unversehrtheit des Eigentums verletzt worden.

Da auch die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Rechtes nicht hervorgekommen ist, erweist sich die
Beschwerde als unbegründet; sie war abzuweisen.

In der Beschwerde ist auch beantragt worden, die Pensionsversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft für Kärnten zu ver-
pflichten, die gesamten bisher von der Beschwerdeführerin einge-
zahlten Beiträge zur Pflichtversicherung nach dem GSPVG. binnen
14 Tagen bei sonstigem Zwang rückzuerstatten. Dieser Antrag war
gemäß § 19 Abs. 3 Z. 1 lit. a VerfGG. 1953, in der Fassung der
Novelle BGBl. NI. 185/1964, wegen offenbarer Nichtzuständigkeit des
Verfassungsgerichtshofes zurückzuweisen, weil der Verfassungs-
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gerichtshof nicht zuständig ist, in einem über eine auf Art. 144 B-VG.
gestützte Beschwerde ergehenden Erkenntnis eine derartige Entschei-
dung zu treffen.

6016

Gewerbeordnung; zum Inhalt des § 145; die Löschung im
Gewerberegister hat keine rechtsverändernde, sondern nur
beurkundende Wirkung; auch die Verständigung von der
Löschung einer Gewerbeberechtigung im Gewerberegister
spricht nicht in einer der Rechtskraft fähigen Weise rechts-
begründend oder rechtsfeststellend über eine Verwaltungs-
angelegenheit gegenüber individuell bestimmten Personen ab
und ist daher kein Bescheid; die Verordnung des Bundes-
ministers für Handel und Verkehr vom 11. November 1933,
BGBI.Nr. 508, über Ausverkäufe und ausverkaufsähnliche Ver-
anstaltungen, in der Fassung des Wettbewerbsrecht-Uber-
leitungsgesetzes, BGBI.Nr. 145/1947,gilt nunmehr als Gesetz.

Eine in der Sache absprechende Berufungsentsmeidung setzt
begrifflich einen Bescheid der Unterinstanz voraus, über dessen
Rechtmäßigkeit sie zu erkennen hat; eine Berufung gegen einen
Verwaltungsakt, der kein Bescheid ist, muß daher als unzu-

lässig zurückgewiesen werden
Erk. v. 26. September 1969,B 387/68

I. Die Beschwerdeführerin ist durch den Bescheid des Bundesministers
für Handel, Gewerbe und Industrie vom 10. Oktober 1968 in keinem ver-
fassungsgesetzlidI gewährleisteten Recht verletzt worden.

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

11. Die Beschwerde gegen "die diesem Bescheide zugrunde liegenden
drei Bescheide des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung vom
6. August 1968, sowie die Verständigung des Magistrates der Landes-
hauptstadt Linz vom 10. April 1968, sowie den Bescheid des Magistrates
der Landeshauptstadt Linz vom 12. Feber 1968 und das zugrunde liegende
Verfahren" wird zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe :

I. 1. Die Beschwerdeführerin hat die prot. Firma A. J. im Erbwege
nach ihrem am 28. März 1965 verstorbenen Vater übernommen und
in der Folge beim Magistrat der Landeshauptstadt Linz drei Ge-
werbeberechtigungen angemeldet.


